
Nachrich t
über die Verhandlungen des im Jahre 1824 im Königreiche Sachsen

gehaltenen Candtags,

auf allerhschsten Befehl bekannte gemache.

D. im heurigen Jahre im Königreiche Sachsen gehalkene allgemeine tandtag ist, In

Gemäßheit des uncerm 20sten März 1823 dazu erlassenen Ausschreibens, am Oten Ja-

nuar mit den herkömmlichen Feierlichkeiten eröffnet und am 1sten August durch einen

solennen Abschied beschlossen worden.
Bei ferner ausgesehrer erblicher Wiederverleihung des, durch das Aussterben der graf-

lich töserschen Famille, erledigten Erbmarschallames hatten Se. Königliche Moajestät
Sich bewogen gefunden, das tandceagsdirecctorium, nicht, wie bis dahin, durch einen für

den einzelnen tandtag besonders damit beauftragten Scand interimistisch verwesen zu las-

sen, sondern solches einem dazu für beständig ernannten #andeagsmarschall zu übertragen,
und mie diesem Amte den Rang der wirklichen Geheimen Räthe ohne Sit und Seimme

zu verbinden. Durch Decreté vom 20sten Mai 1323 war diese Funccion dem

Kammerherrn Günther Grafen von Bünau auf Dahlen, einem Stande des engern rikker-

schaftlichen Ausschusses, übertragen worden. Der dem tandtagsmarschall beigelegte hohe Rang
ward in der ständischen Präliminarschrift als ein Beweis des Werthes dankbar anerkanne,

den Se. Königliche Majestäc auf die in der tandesverfassung begründere ständische

Wirksamkeie legten.
Die über die Verhandlungen dieses landtags, in Folge des höchsten Beschlusses vom

Jahre 1821, wiederum öffentlich bekannt zu machende Nachricht hat sich, um Wiederhol-
ungen zu vermeiden, an den Auszug aus den Verhandlungen des vorhergegangenen tand-

tages anzuschließen, der unterm Oten October 1821 verfaßt und mit der Gesetzsammlung
versandt worden ist.

Die dießmal, wie ehedem, wieder auf sechs Jahre geschehene Bewilligung be-
greife, soweit sie das alte und gewöhnliche Staatsbedürfniß angeht, in Anseh-

ung der alten Erblande sowohl, als der Oberlausitz, die nämlichen Gegenstände und Mil-

cel, die in jenem Auszuge namhafe gemacht und zum Theil näher bezeichnet sind.
Nur ist ein Beitrag zur Berichtigung der Rückstände der vormaligen Baubegnadig-

ungen weiter nicht erforderlich gewesen; dagegen sind die zur Verbesserung der Schulleh-

rerbesoldungen auf Patrimonialstellen und zur Unterstützung der Schullehrerseminarien ver-

langten Bewilligungen bei beiden Posten um mehrere Hundere Thaler jährlich erhöhee

worden, und zu den dort aufgezählten Oberlausitzischen, altherkömmlich geschehenden Bewil-

ligungen sind die, Ihrer des Königs und der Königin Majestäten auch jetze

gewöhnlichermaßen anerbotenen Dons gratuis noch hinzuzufügen.
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Ulber die nähern Bestimmungen, unter welchen in den alten Erblanden die zum ge-

wöhnlichen Staatsbedürfnisse bewilligten Steuern vom Anfange des künftigen Jahres an

werden erhoben werden, ist durch das unterm 3sten September dieses Jahres ergangene

Steuerausschreiben die nöthige Bekanntmachung schon erfolge.
Zu den in der neuern Zeit theils erst entstandenen, theils erhöbe-

ten Bedürfnissen, auf deren Deckung bei dem gehaltenen landtage Bedacht zu neh-
men gewesen ist, gehörke zuvörderst der Bedarf zur Verzinsung und successiven Tilgung

der vierprocentigen Seeuerschuld, welche durch die, zur Herabsetzung des Linsfußes der

fünfprocencigen Landesschulden, beim landtage 1821 ergriffenen Maßnehmungen sich gebil-

det hat.
Der Beerag dieser Schuld und die in Absiche auf die Ausloosung derselben getroffe-

nen Eirnrichtungen sind durch das ständische Avertifsement vom 27sten Julii heurigen Jah—
res bereits zur offentlichen Kenntniß gebracht.

Die von den vormaligen Provinzialschulden des Stifts Merseburg auf die beim hie—

sigen Königreiche verbliebene Parcelle gefallene, beim kandtage 182 zu den alterbländi-
schen Steuerschulden mit übernommene Summe von 46,025 Thlr. — — ist im Jahre

1322, nach vorhero geschebener Aufkündigung, den Darleihern zurückgezahle worden.
Von den Provinzialschulden des Stifrts Naumburg-Zeib behäle der unter hiestger

tandeshoheie nech stehende Stiftsantheil, nach den bei der Auseinandersetzung mit dem

Preussischen Stiftstheile desfalls gepflogenen Berechnungen, die Summe von 43,241 Thlr.
3 Gr. 1 Pf. zu vertreten. Die alterbländischen Seände haben auch dieses Passivum

bis auf ein Quantum von 3000 Thlr. — —, wegen dessen noch Verhandlungen Scate

finden, gegen fernere Beziehung der in der genannten Parcelle zu erhebenden Sieuern,

lauf das Steuerärarium übernommen, und zu deren, nach vorheriger Aufkündigung, sofort

zu bewirkenden Abzahlung die nöthigen Mircel angewiesen. Die Verzinsung der gesamm-

kten Schuld wird immittelst, respective vorschußweise, aus der biesigen Ober-Steuer-

Einnahme bestritten.
Das von Sr.Königlichen Majestät auf die thunlichste Beschränkung des Mi-

litairaufwandes fortwährend gerichtete Absehen hatte Höchstdieselben in den Stand

gesetzt, das von der alterbländischen sowohl, als von der Oberlausitzischen Landschaft, in der

anverlangten Maße bewilligte Poskulat zu dem gegen sonst erhöheten Milicalraufwande,
anderweice um eine Summe von überhaupe 60,000 Tblrn. — — jüährlich vermindern

zu können.
Die Armen-Haus-Haupe=CassehabendiealrerbländischenStände, unker den zu den

neuen und erhöheten Bedürfüissen geschehenen Bewilligungen, mie einer um 5000 Thlr.

— —jährlich höbern Summe bedache, als beim vorlgen tandkage unker dieser Rubrik

für fsie ausgeseöt worden war; auch ist sie wegen einer im Jahre 1815 auf die Bewil-

ligung vom Jahre 1811 nicht vollständig geleisteren Zahlung entschädigee worden. Uiber
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die mie diesen Bewilligungen, in Beziehung auf die Benutzung und Verwaltung der allge-

meinen Straf= und Versorgungs-Anstalten, verbundenen ständischen Anträge wird, nach
Beendigung der bieruncer nöcthigen Erörkerungen, böchste Entschließung erfolgen.

Die allgemeinen öffenrlichen tehranstalten des tandes werden sich in der neuen Be-

willigungszeit mehrerer ständischen Uncerstühungen, als ihnen bisher zu Theil geworden
sind, zu erfreuen haben.

Nachdem der tandschaft, dem beim vorigen andtage von ihr geäußerten Wunschs

gemäß, eine Uibersicht der sämmtlichen, der teipziger Academie sowohl im Ganzen zuge-

hörigen, als von den einzelnen, in ihr begriffenen Corporationen besessenen Fonds, nach

ihrem Betrage und ihrer Verwendung, zugefertigt, daraus aber die Unzulänglichkeie dieser

Fonds zu den bei der Academie vorwaltenden Bedürfnissen zu enenehmen gewesen war,

so ist derselben, unter quolenmäßiger Theilnahme der Oberlausitz, nicht nur ein bis auf
4000 Thle. — —jährlich erböheter Beitrag zur Anstellung eines besondern Administra-

tors ihres Vermögens, zur Erweiterung der Universitätsbibliothek, und zur Unterstützung

angebender, zu guten Erwartungen berecheigender Privatlehrer, durch Pensionen oder Gra-
cisicationen, so wie zur Erhöhung der Besoldungen zu gering dotirker Professuren ausge-

setzt, sondern auch eine sofort im Ganzen zahlbare Summe von 12,000 Thlr. — —

zur Wiederherstellung der medicinischen und philosophischen Audirorien und Anlegung neuer

öffentlicher Hörsäle, auch zur Vermehrung der tehrmittel und der desfalls angelegeen

Sammlüungen, angewiesen worden.

Den Ltandschulen zu Meissen und Grimma haben die erbländischen Stände, wie sie

schon bei mehrern tandesversammlungen in Ansehung der zu Meissen gethan, für die

Jahre 1325 bis 1850 forklaufende jährliche Uncerstützungen, und zwar für Meissen
5500 Thlr. — — statt voriger 4000 Thlr. — —, für Grimma 1 200 Thlr. — —

ausgesetzt; auch sind sofort baar zu verabfolgende Zuschüsse von 2000 Thlr. — — für

Meissen, zur Bestreitung der Kosten einiger daselbst nöthigen Verbesserungen, von 10,800

Thlr. —.— für Grimma, zu den dort zu führenden Bauen, bewilliget worden.

Zu den städtischen #tyciäen, welche seie einiger Zeic ständische Beihülfen erhalten und
solche auch während der neuen Bewilligungszeit, obgleich zum Theil wegen anscheinend

mindern Bedürfnisses, in geringerer Maße zu genießen haben werden, ist das Gymnasium

zu Freiberg hinzugekommen. Die für dlesen Gegenstand wiederum geschehene Bewilligung
beträgt überhaupt 000 Thlr. — —jährlich.

Bei der für das biesige Blinden-Unterrichts-Institur fernerweit angewlesenen Unter=

stutzung von 220 Thlr. — — jsährlich, hat die kandschaft auf die zu wünschende, auch

bereits eingelricete Verbindung desselben mit der, von einem zur Unterstühung blinder und
erblindender Personen allbier zusammengetrerenen Vereinc, neuerrichteten Erziehungs- und

Urbeits- Anstalt für Blinde im voraus Rücksicht genommen.
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Da Se. Königliche Majestät, nach dem Schlusse des letzten tandtags, von
derjenigen Summe, welche zur Berichtigung des von den beim hiesigen Königreiche ver-

bliebenen Sceänden zu vertretenden Rückstands auf die im Jahre 1811, zur Wiederbe-

zahlung der ersten Fregeschen Anleihe, geschehene Bewilligung, auf das Scteuerärarlum
angewiesen war, dem tetztern 46,025 Thlr. — —gestundet hakten, damit dagegen die

oberwähnten stise-Merseburgischen Parcellenschulden sogleich abgezable würden; so ist dieß-
mal eine Nachbewilligung zu dem erstgedachten Zwecke noch erforderlich gewesen, wodurch

diese Angelegenheic, nachdem die genannte Anleihe vorlängst zurückgezahlt, und die von

den Ständen, mit den zu dieser Zurückzahlung beigetragenen Summen, eingelösten land-

schafelichen Obligationen vom Jahre 1807 bereicé angekündigtermaßen vernichter worden,

zu ihrer gänzlichen Erledigung gelangt.
Die zur Fortsetzung der Chausseebaue, nach dem vierten Theile der in jedem Jahre

darauf zu verwendenden Summen, selt einigen tandtagen von den Ständen dargebotenen

Beihülfen sind auf die neue Bewilligungszeit continuiret worden.

In Folge der zu der Magazin-Actien-Anstalt im Gebirgischen und Voigtländischen

Kreise von neuem erfolgeen Bewilligung, sind die alterbländischen Stände dieser Anstale

nunmehro mit überhaupe 50,000 Thlr. — —beigetreten, und die Wahrnehmung des

ständischen Interesse bei derselben ist einer aus den Ständen beider Kreise auf den dortigen

Kreistagen zu erwählenden Deputation übertragen.
Obwohl die zur Unterhalcung der erbländischen Gendarmerieanstalt und zu den Ge-

haleserhöhungen für die aus der Fleischsteuer besoldeten Staatsdiener ausgesebten Jahres-
CQuanta, an resp. 30,000 Thlr.— — und 16,000 Thlr. — — das desfallsige Be-

dürfniß abermals niche bedecken, auch dem in Gemäßheit des beim vorigen tandtage de-

renthalben gemachten Verbehalts an die Stände gelangten Ansinnen, daß das die gesche-

hene Bewilligung übersteigende Mehrerforderniß bei der gegenwärtigen kandesversammlung
mit gewähret würde, niche entsprochen worden ist, so baben doch Se. Koönizliche
Majestät, es für dießmal dabei bewenden zu lassen, Sich bewogen gefunden.

Neue Bewilligungen sind unter der Rubrik der neuen und erhöheten Bedürfnisse, und

zwar insbesondere von Seiten der alterbländischen tandschafe,

mie 500 Thfkr. — — jährlich als Beitrag zu einem für allgemeine kirchliche und

religiöse Zwecke, als: zu Pensionirung der, Alters, Krankheits= oder sonstiger Umstände

halber, in Ruhestand zu sehenden Kirchen= und Schuldiener, zur Provlfionirung hie und

da neu zu errichtender Kirchen= und Schulstellen, zur Bestreitung der durch Sphoralreol=

sionen oder Kocalexpeditionen in einzelnen kirchlichen Angelegenbeiten erwachsenden Kosten
#u. s. w., unter leitung des Ober-Cousistori zu bildenden Fonds,

mic 500 Thlr. — —jährlich, zu besserer Besoldung der Uncerlehrer bei dem Frie—

drichstädter Schullehrer-Sem#nario, ·
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mit 6000 Thlr. — — jährlich, zu Warkegeldern für die bei der nun bald gänzlich

aufzulösenden Peräquationsanstalt angestelle gewesenen Officianren,
mit 8000 Thlr. — — jährlich, zur Unterstüßung des Bergbaues,

mit 30,000 Thlr. — — überhaupé, zur Bestreitung des zur Einführung eines

neuen Grund-Scteuer-Systems nöthigen Aufwandes,
endlich, in Gemeinschafe mic der Oberlausih, und nach Maßgabe des beim vorigen

tandtage desfalls gesaßten Beschlusses, zur Bedeckung des Mehrbedarfs für die Natural-=

verpflegung der Armee, erfolge, welcher lettere für die Jahre 1821, 1822 und 1323,
so viel davon die Erblande angeht, aus den Beständen der Peräquationscasse bestriccen

worden ist.

Auch haben die erbländischen Stände die Bezahlung einer von dem Erzgebirgischen

Kreise, wegen der während des siebenjährigen Krieges aus der damaligen Preussischen Con-

tributions-Gelder-Casse anher eingesendeten Summe, an das Steuerärarium erhobenen

Forderung, 17,370 Thlr 8 Gr. 3 Pf. am Betrage, auf die Bestände desselben angewiesen.
Die Oberlausitzischen Stände haben zwar auf das, wegen des neuen Besoldungsauf-

wandes bei der Ober-Ames-Regierung zu Budissin, an sie gebrachte Ansinnen, auf die

Jahre 18324 bis mie 1827 einen Beitrag dazu ausgesetzt, die sernere Bestimmung des-
selben aber für die drei folgenden Bewilligungsjahre bis auf einen künftigen Provinzial-

landtag sich in der Voraussetzung vorbehalten, daß in der Iwischenzeie ein erhöheter
Ertrag des Sporculeinkommens bei der Ober-Ames-Regierung die Beicragssumme er-

mäßigen werde. Diese dem Ansinnen niche völlig entsprechende Bewilligung ist nur einst-

weilen auf die beiden Jahre 1324 und 1825 acceptiré, und die deshalb nöthige weicere

Vernehmung zu einem Oberlausitzer Provinziallandtage ausgeseszé worden.
Alle im Vorstehenden bemerkte Bewilligungen und Zahlungen werden auch dießmal,

so viel die alten Erblande betriffe, mie den Uiberschüssen der ordinairen Stceuereinkünfte

üuberbaupe, und des Steuer-Credic-Cassen-Fonds insbesondere, aus den Beständen des

Steuer- Aerarii, von dem Ertrage des erhöheten Steempeleinkommens, und mic dem von

der Ritterschaft zu den erhöhecen und neuen Bedürfnissen fernerweit anerbokenen, in jedem

Bewilligungsjahre zu einem Sechstheile zahlbaren Beitrage von 100,000 Thlr.— —

ohne neue Auflagen oder Anleihen bestritten werden können, von der Oberlausis aber von

tand und Städten, so wie die Or dinaria, nach der über das Quotalverhältniß unter ihnen

bestehenden Uibereinkunft, aufgebrache werden.

Außer dem Bewilligungswerke sind die versammelten Stände, während ihres dieß-
maligen Hierseyns, wiederum mit zahlreichen, theils durch landesherrliche Decrete veran-

laßten, theils von ihnen selbst ausgegangenen Berathungen über kandesangele.
genheiten beschäftigee gewesen. Der Erfolg derselben kann indessen nur insofern, aks

sie bereits zu einem in die Verfassung oder Verwaltung übergegangenen Resultate geföhre

baben, bier bestimme angegeben, im übrigen, insoweit die ständischen Gutachten und An-
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trage noch der Erorterung der Behorden unterliegen, und auf den darauf zu fassenden

hochsten Entschließungen beruhen, mogen sie nur nach den Gegenstanden, die sie betroffen
haben, bezeichnet werden, und es ist ihrenthalben auf die in der Folge bekannt zu ma-

chenden Gesetze und Anordnungen zu verweisen.

Die bisherige Landtagsverfassung hat einige bemerkenswerthe Zusatze erhalten. Um
den zuweilen lang angedauerten Verzug abzustellen, den bei den bisherigen Landtagen die

jedesmal vom Anfange vorzunehmende Besetzung und Ergänzung der ritterschaftlichen Aus-

schußcollegien verursacht hat, werden kunftig die kreisvorsitzenden ritterschaftlichen Stande
sich, unter dem Vorsitze des Landtagsmarschalls, einige Tage vor der Eroffnung eines jeden

Landtags allhier zu versammeln haben, um die nachmalige definitive Beschlußnahme in

diesem Betreff vorzubereiten, und solche dadurch zu beschleunigen. — Da, nach der

tandtagsordnung, drei Amtsassen des Meißner und des teipziger Kreises in den beiden rie-

cerschaftlichen Ausschüssen zu sißen haben, so haben die Stände von der alterbländischen

Ritterschaft die nähere Bestimmung für nöchig befunden, daß diese drei Amtsassen künftig
niemals in einem der beiden ri#terschaftlichen Ausschüsse zugleich sißen mögen, sondern

einem oder dem andern dieser Ausschüsse jedesmal wenigstens eine solche Seelle aus jedem

der benannten Kreise vorbehalten bleiben solle; und es ist solches von Sr. Königlichen

Majestäc, unter-der wegen der sonstigen Landtagsverfassung nöthig gewesenen Beschränk-
ung, genehmiget worden, daß, wenn möglicherwelse alle drei Amtsassenstellen eines der bei-

den Kreise in den beiden Ausschüssen zugleich zur Erledigung kämen, miehin für den

engern Ausschuß kein Amtsasse des Kreises, der schon einen tandtag im weitern Aus-

schusse gesessen hätte, vorhanden wäre, dann alle drei in die Ausschüsse aufrückenden Amt-

sassen im weiten Ausschusse Plaß zu nehmen haben, und nur erst bei künftigen Vacanzen
im engen Ausschusse wieder eine Ascension in denselben Statt finden möge.— Ein bei

den Oberlausitzischen Ständen vorgekommener Fall har zu der Frage Anlaß gegeben: wo

ein resignirter Oberlausihischer Landesbeamte, als von dem die mit seiner Function verbun-

den gewesene Ausschaßstelle nicht mehr in Anspruch genommen werden möge, auf den

allgemeinen kandesversammlungen seinen Plah zu nehmen habe? und sie ist dahin, daß

ihm solcher nur unter der allgemeinen Ritterschaft gebühre, entschieden worden. Auf einige

sonstige, in Folge der über die gandtagsverfassung gepflogenen ständischen Berathungen,

zur Abkürzung des Geschäftsganges bei den ständischen Verhandlungen, wegen künftiger
Besetzung des Directoru im weieern ricterschaftlichen Ausschusse, und wegen des den

vorsitzenden Städten bei der Eröffnung und Verabschiedung des tandtags anzuweisenden

HPlatzes, geschehenen Anträge wird bei der nächsten Ständeversammlung böchste Eneschließ-

ung erfolgen.
In Steuer-- und Seeuer-Credic-Cassen-Sachensindzuvörderstdie,zur Abnahme

der Haupt-Steuer-Rechnungen,beimvorhergegangenentandtageerwähltenstänvischen
Oeputirten mit diesem Rechnungswerke auf die Zeic von 1818 bis 1320 brschästigee
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gewesen, und es hae dasselbe dadurch, und durch die auf die gezogenen wenigen Moaita

während des tandtags ertheilten allerhöchsten Resolutionen, seine Erledigung erhalten. Die
nächste Rechnungsabnahme, wozu die Depucirten bereits ernanne und mit In-

struction versehen sind, wird den Zeitraum von 1821 bis mic 1823 begreifen; in der

Folge soll sie jedesmal von drei zu drei Jahren vorgenommen werden.

Die von den landschaftlichen Deputirten bei der Steuer-Credik. Casse, der tandschaft,

über den Zustand und die Angelegenheiken der besageen Casse, bei jedem kandtage zu ma-

chende Anzeige ist gewöhnlichermaßen erstattek, und, mit den Bemerkungen und Anträgen

der gesammten Stände begleitet, Sr. Königlichen Majestät vorgelege, auch sind

über die einzelnen darinnen berührten Punkte noch während des tandcags böchste Reso-
lutionen ertheilet worden.

Auf vorherige, mic den erbländischen tandständen während desselben gepflogene Be-
rathung ward die, durch die Gesetzsammlung bekanne gemachte, Verordnung der tandes-

regierung vom Sten October dieses Jahres, die Abkürzung der zur Erlassung von Sdicka-

lien wegen verloren gegangener Seaatspapiere erforderlichen Verjährungszeit becreffend,

erlassen.
Da das standische Avertissement vom 16ten Januar 1321, die Umtauschung der

ältern unverwechselten und bisher unverloosbaren Sächsischen Steuerscheine gegen verloos-

bare und deren Verloosung betreffend, im §. S. die Weisung enthielt, daß diejenigen

Gläubiger, deren Capitalien, zu Folge des §. Z. der ständischen Declaration vom 10ten

Occober 1703, wegen des Müngfußes und sonst der Reduction unkerworfen wären, zu-

vörderst bei der Steuer-Credie- Cassen-Depukation in teipzig sich zu melden, und diesen

Punke in Richtigkeit zu setzen hätten, indem sie, bis solches erfolge sei, von der Verloo-

sung ausgeschlossen bleiben müßten: so haben seitdem bei der Ober-Steuer-Buchhalterei
über die alten tand- und Trank-Seeuer-Capikalien, mie welchen es diese Beschaffenheic

babe, und von welchen ein großer Theil zum Eintritt in die neue Verloofung angemeldet

worden ist, genaue Erörterungen Sealt gefunden; es ist auch dabei der Zweifel zur

Sprache gekommen: ob bei der Umtauschung der unverwandelten altcen Steuerscheine in

verloosbare landschaftliche Obligarionen, wegen erfolgter Einzahlung der eingeliehenen
Capitalien in höhern als conventionsmäßigen Münzsorten, dermalen ein Agio zu vergücen
sei? Auf die wegen dieser Gegenstände den erbländischen Ständen beim gegenwärtigen

tandtage geschehenen Eröffnungen baben sie, wegen der beim Mangel hinlönglicher Nach-

richten sehr schwierigen Ausmittelung, welche der alten Steuercapitalien einer Reduction

noch unterworfen seyn dürften, darauf angetragen, daß von dem desfallsigen Vorbehalte

kein Gebrauch gemache werde, dagegen aber auch die Ansicht geäußert, daß wegen der

angeblich in höhern, als conventionsmäßigen Münzsorten eingezahlten Gelder eine Agio-
vergütüng nicht zuzugestehen sei, da sämmtliche Schulden im Jahre 1763 nur nach dem

damals in hiesigen landen gesetzlich bestebenden Conventionsfuße von der tandschafe über-
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nommen worden, mithin jedenfalls eine von den Glaubigern um so mehr anerkannte

Novation eingetreten sei, als diese seit der Zeit die nur nach dem Conventionsfuße ent-

richteten Zinsen unweigerlich angenommen häcten.

Beides haben Se. Königliche Majestär zu genehmigen gerubek.
Gegen die Ausführung der Vorschläge, die am vorigen tandtage, zur Herstellung

mehrerer Gleichheit in der Erhebung der, zur Aufbringung erhöheter Staatsbedürfnisse, künf-
tig etwa wiederum nöthigen Grundabgaben, von den Ständen gethan worden waren, hat.

ten sich, bei der von den Behörden angestellten Erörterung, mehrere Bedenken zu Tage

gelegt. Durch die jezt darüber und sonst in der Sache ihnen gemachten Mittheilungen

sind sie auf den Antrag zurückgeführt worden, daß, um für den Fall des Bedarss erhöhe-

cer Grundsteuern einen gleichmäßigen Erhebungssuß zu erlangen, die geomekrische Ver-

mesfung und Bonitirung des Bodens versuchsweise, jedoch daß die Versuche auch als

Theil des künftig berzustellenden Ganzen mie zu brauchen wären, vorgenommen, und das

sich dabel ergebende Resultat bei künftiger tandesversammlung zur nochmaligen endlichen

Erwägung ihnen vorgelegt werden möchte. Sie haben zu den für diese Versuche aufzu-
wendenden Kosten obgedachtermaßen eine von Sr. Majestär eventualiter acceptirke

Summe bei der Bewilligung ausgesebt. Uiber den Antrag selbst ist noch Höôchste Enc.

schließung zu fassen.
Die Bekanntmachung des, in dem für die neue Bewilligungszeie ergangenen Steuer-

ausschreiben, bereits angekündigeen revidirten Personen-Steuer-Ausschreibens beruhet, nach-
dem die auf die Einführung eines neuen Personal-Steuer-Systems früher gerichtete Ab-

siche vor der Hand bei Seite zu setzen gewesen ist, auf der Prüfung und Benutzung der

Bemerkungen, zu welchen die erbländischen Stände bei den über den ihnen zugefertigeen

Entwurf des revidirten Ausschreibens angestellten Berathungen sich veranlaßt gefunden

haben. Dabei ist die ihnen vorgelegte Frage: ob bei wieder eintretender Nochwendigkeie

die Nichtangesessenen, zur Bestreitung außerordentlicher Staatslasten, mie besondern Abga-
ben zu belegen, das Ausschreiben vom 27 stenNovember 1815, unter einigen durch die

Erfahrung als rathsam und nöthig befundenen Modisicationen, zum Grunde zu legen seyn
möôchte? berathen und begutachtet worden.

Auch mie den zur zweckmäßigern Einrichtung der Bier-Trank-Steuern zu kreffenden

Bestimmungen sind sie mehrseitig beschäftiget gewesen, und es wird, in wiefern die hier-

unter gethanen Vorschläge die Hôöchste Genehmigung erhalten haben, aus dem deshalb im

Seeuerausschreiben vorbehaltenen besondern Ausschreiben ersehen werden.
Ob sie gleich auf den ihnen anheim gegebenen Antrag, daß allen denjenigen Anstalten

und Setiftungen, welche Se. Königliche Majestäe, um ihres gemeinnüßlichen Zwek-

kes willen, von Entrichtung der Accisabgabe frei zu lassen, Sich bewogen sinden, die

Befreiung von der Mahl= Greschen-Abgabe zugestanden werden möchte, im Allgemeinen

einzugehen, in Betracht der nöthigen äußersten Beschränkung der Steuereremtionen
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Anstand genommen haben, so ist doch, daß solche der Waisen-Versorgungs-Anstalt zu

Pirna ausnahmsweise zugestanden wurde, unter der Voraussetzung bewilliget worden, daß

dagegen einige andere, fur das außerhalb Landes gehende Mehl, fur das fur die Post—

pferde geschrotene Korn, und für die Stärke= und Haarpuder-Fabrikanten bisher bestan—

dene Exemtionen von dieser Abgabe in Wegfall gelangeen. Se Königliche Maje-

stäc haben anbefehlen, zuvörderst, ob diesem letztern Antrage State gegeben werden könne,
zu erörtern und gutachtlich anzuzeigen.

Das von mehrern Weinbergsbesitzern geschehene Anbringen, daß der in dem neuen

Seeuer-Erlaß,Regulative, wegen des an Feldfrüchten und in Weinbergen durch Hagel-

schlag, hefeige Regengüsse und respective Uiberschwemmungen verursachten Verlusts, be-
stimmte Steuererlaß auch auf den durch Frost und andere ungünstige Witcterung veran-

laßten Weinmißwachs ausgedehne werden möchte, hat bei den Ständen keinen Eingang

gefunden, und nur für den Fall eines den Weinstock bis auf die Wurzel zerstörenden

Frostes hat man eine Steuerbefreiung für angemessen erachtec.
Es geböre endlich zu den in Steuerangelegenheicen bei dem jüngst beschlossenen tand-

rage getroffenen Bestimmungen, daß die Trank-Steuer-Beneficien der vormals stiftischen
Kirchen= und Schuldiener, denen der in den übrigen Erblanden angestellten geistlichen

Personen, insofern nicht die Erstern im Genusse eines höhern, solchenfalls für die Per-

sonen der jetzt Angestellten in der zeitherigen Maße annoch beizubehaltenden Beuelicür sich

befunden haben, gleichgesetzt worden sind.
Von andern Administrationsgegenständen sind

die Peräquationsangelegenheicen, deren zeitherige besondere Verwalkung nun des näch-

sten beschlossen werden wird,
die Brand- Versicherungs-Anstalt, in deren Bezuge die gesammten Stände die Er-

klärung, daß die beabsichtigte Vereinigung des alterbländischen und des Oberlausitzer

Brand-Versicherungs-- Instituts, wegen der vielen dabei vorhandenen Schwierigkeicen,
bedenklich falle und auf keiner Seite wünschenswerth erscheine, von sich gestelle, die alt-

erbländischen Stände insbesondere aber die, wegen Aussetzung eigener Fonds zur Entschä-

digung derjenigen Bauenden, welche nach erlittenen Brandschäden die neu zu errichtenden

Gebäude, zu Vermeidung künftiger Feuersgefahr, weiter auseinander zu seßen bereic seyn

würden, zu schnellerer Befriedigung der Abgebrannten wegen ihrer Brand-Vergütungs-

Ansprüuche und zur Uncterstützung solcher Bauenden, welche aus Unvermögen ihre Gebäude

mit feueraufhaltenden Dachungen zu versehen nicht im Stande sind, ihnen geschehenen
Ansinnen abgelehne haben, 1

die durch die neue Gleitsordnung vom 152en März 1823 dem Gleikswesen gegebene

veränderte Einrichtung,

die zur Abwendung des, nach der Befürcheung der Stände, zunehmenden Verfalls der

Manufakturen und Fabriken anzuwendenden Mittel,
2
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die in Ansehung des städcischen Brauwesens zu kreffenden Einricheungen, wobei die

gesammten alterbländischen Stände gegen die zu ihrer Berathung gestellee, sowohl allge-
meine, als partielle Ablösung der städeischen Bier-Zwangs-Gerechtsame, wenn solche niche

durch freiwllliges Abkommen erfolge, cheils wegen der Schwierigkeit der Ausmittelung

eines richelgen Eneschädigungsmaßstabes, theils wegen der Bedenken, die sich der Beant-

workung der Frage entgegenstellten, wer die Entschädigung leisten solle? sich erklärt haben,

die Chaussee= und Seraßenbaue,

die bei der oberwähnten Actien-Magazin-Anstale und in Absicht auf die ständische

Theilnahme daran zu bestimmenden Einrichtungen,

die, unter der Leitung einer dazu erwählten und genehmigten ständischen Depuration,

von der zur Uncerstüßung des inländischen Bergbaues erfolgten Bewilligung zu machende

Anwendung,
die Herstellung gleichsörmiger Maße und Gewichee, namentlich, daß
a) ein allgemeines Flächenmaß zum Gebrauche beim Handel sowohl, als bei kandes-

vermessungen geseßlich bestimmet,
b) das Cenknergewicht für alle Marke= und Handelsgegenstände im tzande durchgängig

auf 110 Pfund, das Pfund auf 2 Kölnische Mark, und das des tothes zu 32 auf

1 Pfund oder Ix# Kolnische Mark festgesttzt, und

c) der Dresdner Scheffel mie seinen Theilen, und eben so die Dresdner Kanne zum

allgemeinen Landesmaße erhoben werden möchte, und .

die zur Besestigung der Nachtheile, die den Unrerthanen durch das überhand genom-

mene Coursiren des geringhaltigen Preussischen Geldes, namenrlich durch das Bedürfniß

der Einwechselung von Conventionsgeld, zum Behuf der Abgabenen#ichtung, erwüchsen,

zu ergreisenden Maßregeln, zur Sprache gekemmen; und es unterliegen die in solchem

Betreff verschiedentlich geschehenen Anträge und eröffneten Gucachten der Prüfung der

berreffenden landescollegien, nach deren Beendigung und darauf vernommenen Dafürhalten

des Geheimen Raths, Höchste Entschließung ihrenchalben gefaßt werden wird.
Wegen der sogenannten Bannrechte hatten Se. Königliche Majestär der tand-

schaft zur Erwägung stellen lassen, ob nicht einige derselben, namentlich die des Vieh-
schnittes, des Federsammelns, des kumpensammelns, des Schleisens und des Glasaus-

spielens, durch eine desfalls zu ertheilende allgemeine gesehliche Anordnung aufzuheben
sepn möchten? Es haben aber die Stände sich gegen deren Abschaffung hauprsachlich
um deswillen erkläret, weil Beschwerden nicht vorgekommen, auch sonst namhafte Nach-

theile niche bekanne worden wären, welche die dadurch enestehende Beeinträchtigung beste-

hender Rechee und die schwierige Ausmitcekung einer desfallsigen Eneschädigung als norh-

wendig darstellten. Demnach ist für die fernere Beibehaltung der bisherigen Einrichtung
entschieden worden.
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Insonderhelt haben die dießmal versammelten Stände mie Berathungen in Geses-
gebungssachensichzubeschäftigen gehabe.

Die belden ersten Theile des zu einem vollständigen. Criminalgesezbuche für Sachsen

verfaßten Entwurfs, nebst
einem vorläufig bearbeikeken Mandate über dlejenigen Gegenstände des Criminalver=

fabrens, in Ansehung deren, dafern der gedachte Enewurf Genehmigung erhielte, eine

Abänderung oder Erläuterung der jetzt geltenden Gesetze ohnumgänglich nöthig seyn würde;
ein Gesetz über die Allodial-- Incestat-Erbfolge,
ein über die Ausübung der katholisch=gelstlichenGerichesbarkeitundRegulirungder

gegenseitigen Verhälenisse der evangelischen und katholischen Glaubensgenossen entworfenes

Regulatio,
die streitigen, einer geseblichen Enescheidung bedürfenden Rechtsfragen: ob und in

welcher Maße die Gerichtsberrschaften und Kirchenpatrone von ihren sonst steuerfreien

Grundstücken, gleich ihren eingepfarrten Uncerthanen, zu den Bauen und Reparaturen

der geistlichen und Schulgebäude, und überhaupe zu den kirchlichen Oblasten, Geldbei-

träge und Dienste mir zu lelsten verbunden? ingleichen, ob auswärtige Besitzer von Grund-

stäücken oder sogenannte Forenser zu den Bauen geistlicher Gebäude derjenigen Ortschaften,

in deren Flur jene Grundstücke liegen, Geldbeiträge zu leisten schuldig sind?

ein Entwurf der in Frohn= und Dienstsachen zu beobachtenden allgemeinen Rechts-

grundsätze,
eine neue Ordonnanz, deren Veranstaltung wegen der seit Erlassung der Erneuerten

Ordonnanz vom Jahre 1732 in der Militairverfassung hiesiger Lande eingekretenen wesent-

lichen Veränderung nothwendig geworden war, und durch welche auch die neuerdings

beabsichtigte allgemeine Ausgleichung des Einquartierungsaufwandes zwischen den belegten
und nicht belegten Garnisonorten ins Werk gerichtee werden soll,

endlich ein neues, die Vorschriften über den Ersah des Mannschaftsabganges bei der

Armee, die Entlassungen bei selbiger, und die Verhältnisse der entlassenen Milikairperso-
nen enthalrendes Werbegeseß,

haben ihnen zur Begutachtung und respective Erklärung darauf vorgelegen.
Auch haben sie selbst in Hinsiche auf die Gesehgebung einige Wünsche und Vor-

schläge vorgetragen, die theils auf eine Abänderung der beiden Mandate vom 1 Sten No-

vember 1770, die Verkürzung der curac absentinm und deren Vermögensadministrarion,

und die Edictalcitation in Civilsachen außerhalb des Concurses betreffend, theils auf die

Eröffnung lebtwilliger Verordnungen Beziehung haben.
Die Beurtheilung des Entwurfs zum Criminalgesehbuche ist von der dazu niederge-

setzt gewesenen standischen Deputation nur zum Theile zu Stande gebracht worden. Da
aber Se. Königliche Majestät, die Landesversammlung bis zur Vollendung dieser

Arbeit fortdauern zu lassen, Bedenken getragen haben, auch uber mehrere andere legis-
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latorische Gegenstände, welche, zum Theil auf die von den Ständen Küher gegebenen

Veranlassungen, jezt noch der Bearbeitung bei den Behörden unterliegen, die Ansichten

der Stcände bald zu vernehmen wünschen, so ist der Antrag derselben, im laufe der näch-

sten Bewilligungszeic, lediglich zur Berathung über Gesetzgebungs- und andere zur Ver-

nehmung mit der tandschaft sich eignenden Gegenstände, eine ständische Zusammenkunft zu

veranstalten, von Höchstdenenselben genehmigee worden, und es wird der Zeitpunkt

zu deren Einberufung, nach Maßgabe der Beendigung der deshalb noch nöthigen Vor-

arbeiten, anberaumt, auch alsdann, in welcher Art sie gehalten werden solle, festgesetze werden.

Die böchsten Resolutionen auf die beim tandtage 1822 angebrachten Beschwerden
und Intercessionen sind den Ständen, bald nach der Eröffaung der heurigen tandesver-

sammlung, zugekommen. Sie haben dießmal zur Einreichung einer besondern Beschwerde-

schrife keine Veranlassung gefunden; die gewöhnliche Intercessionsschrife ist gegen den

Schluß des tandcags übergeben, auch in der Bewilligungsschrife für die, wegen der einge-

cretenen Zeitumstände, zeither unerledige gebliebenen Ansprüche derjenigen Communen im
Lande, welche wegen der vor dem Jahre 1307 gelleferten Nakuralien und Stückpferde

Vergücungen zu fordern haben, thunlichste Befriedigung erbeten worden, und es werden

diese sämmtlichen Verwendungen, nach erfolgeer Erörterung durch die betreffenden Behörden,
von Sr. Majestäc in Erwägung gegogen und, befundenen Sachen nach, berucksichti-

get werden.

Dresden, am ##en November 1324.
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